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RS OGH 1999/6/30 2R191/99z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1999

Norm

JN §81 Abs1

LGVÜ Art16 Z1 lita

Rechtssatz

Klagen, mit denen die Unterlassung von gegen Besitz und Eigentum an Liegenschaften gerichteten Störungen begehrt

wird, unterliegen dem Gerichtsstand des § 81 Abs 1 JN, ohne dass es darauf an kommt, ob der Beklagte die

Störungshandlung durch die Behauptung eines dinglichen Rechts zu begründen versucht oder keinen Rechtstitel für

seine Störungshandlung angibt. Diese erweiterte Anwendung des § 81 JN entspricht auch der Intention des Art 16 Z 1

lit a LGVÜ.
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